
趐趔趑趕趒趖趗趘趙趓 Schutzvertrag zur Kittenabgabe 

zwischen der Züchterin und dem/der neuen Halter/in 

 

§ 1 Vertragsparteien 

Züchterin (Abgebende Person): 

Name: Jessica Adels 

Adresse: 52222 Stolberg 

Telefon: +49 176 81348324 

E-Mail: jess@pawguardians-wigglyverse.de 

Kittenübernehmer/in (Adoptierende Person): 

Name:  ____________________________________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________________________________________ 

 

§ 2 Beschreibung des Tieres 

Art: Hauskatze (Mischling – MaineCoon/BKH/HeiligeBirma/Neva-Masquerade) 

Geburtsdatum: 18. April 2025, _____________ Uhr 

Name des Kittens: ________________________________________________________________ 

Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich 

Farbe / Besondere Merkmale: ______________________________________________________ 

Elterntiere: 

– Mutter: Nala (Tricolor, BKH/Maine Coon/Birma-Mix) 

– Vater: Yuri (Neva-Masquerade-Mix) 

 

§ 3 Übergabedatum und -ort 

Das Kitten wird am __________________________________________ in Stolberg übergeben. 

 

§ 4 Schutzgebühr & Leistungen 

Für das oben genannte Tier wird eine Schutzgebühr in Höhe von 395 € erhoben.  

Wird ein Geschwisterchen mit übernommen, entsteht eine Schutzgebühr für beide 

Katzen in Höhe von 745 €. 

Diese dient der Abdeckung von Futter, Pflege und Gesundheitsvorsorge. 



 

Im Schutzpreis enthalten sind: 

 Zweifache Impfung gegen Katzenschnupfen & Katzenseuche 

 Auf Wunsch auch Impfung gegen Tollwut (bei Freigängern wichtig) 

 Vierfache Entwurmung 

 Chippen mit Thermochip (so braucht nie wieder Fieber im Po gemessen zu 

werden) 

 EU-Heimtierausweis 

 1 Portion hochwertiges Nassfutter 

 1 Portion hochwertiges Trockenfutter 

 2 Spielzeuge (1 Angel und 1 Lieblings-SchnüƯelsäckchen) 

 ggfls. Wurftagebuch mit kleinen Andenken an die ersten Wochen 

 Gewöhnung an Hunde (weißer Schäferhund in Haushalt) 

 Gewöhnung an Kinder (12 & 14 Jahre alt) 

Die Schutzgebühr ist bei Übergabe in bar oder vorab per Überweisung zu entrichten.  

 

Hinweise zu den enthaltenen Gesundheitsvorsorge-Leistungen:  

1) Durch die zweifache Impfung gegen Katzenschnupfen & Katzenseuche ist Dein 

Kitten für 1 Jahr geschützt.  

2) Die Tollwut-Impfung hat eine Wirksamkeit von 3 Jahren – so dass eine 

AuƯrischung hier erst in 3 Jahren nötig ist. Schon 4 Wochen nach der Tollwut-

Impfung (und mit dem EU-Heimtierausweis) darf Dein Kitten mit Dir 

grenzübergreifend in Urlaub fahren!  

3) Eine erneute Entwurmung reicht -nach den verabreichten 4mal- nach 3-6 

Monaten aus.  

 

§ 5 Bedingungen der Adoption 

Die Abgabe erfolgt ausschließlich in liebevolle und verantwortungsvolle Hände unter 

folgenden Bedingungen: 

1. Die Abgabe erfolgt nur im Doppelpack oder zu einer bereits vorhandenen, 

passenden Katze. 

2. Der/die Adoptierende erklärt, dass keine Tierhaarallergie in seinem/ihrem 

Haushalt vorliegt. 



3. Das Kitten darf nicht weiterverkauft oder ins Tierheim abgegeben werden. 

Sollte eine Haltung aus irgendeinem Grund nicht mehr möglich sein, ist das Tier 

an die Züchterin zurückzugeben. 

4. Die Züchterin behält sich das Recht vor, sich vorab ein Bild vom neuen Zuhause 

zu machen (z.ௗB. durch Besuch, Video oder Fotos). 

5. Es besteht kein kommerzieller Hintergrund der Zucht. 

 

§ 6 Gesundheit und Tierarzt 

Zum Zeitpunkt der Übergabe ist das Kitten wie oben aufgeführt entwurmt und geimpft 

sowie tierärztlich untersucht. Soweit anderslautende Absprachen getroƯen wurden, 

sind sie nachfolgend aufgeführt: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ein tierärztliches Übergabeprotokoll kann auf Wunsch mitgegeben werden. 

 

§ 7 Weitere Vereinbarungen 

☐ Kastrationspflicht bis zum Alter von 6-7 Monaten (sofern kein Wurf gewünscht ist und 

begleitet/betreut werden kann). 

☐ regelmäßige tierärztliche Versorgung (Impfung/Jahrescheckups) und artgerechte 

Haltung (Entwurmungen) verpflichtend. 

☐ Innenhaltung oder gesicherter Freigang empfohlen. 

 

§ 8 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. 

 

§ 9 Ort, Datum und Unterschriften 

Stolberg, den ____________________________________________________________________ 

Unterschrift Züchterin: ___________________________________________________________ 

Unterschrift Übernehmer/in: ______________________________________________________ 

 


